
EINWOHNERGEMEINDE  REISISWIL

Reglement  zur  Übertragung  von  Gemeindeaufgaben

Die Einwohnergemeinde  Reisiswil  übenrägt  die nachstehende  Gemeindeaufgabe  auf die

Einwohnergemeinde  Melchnau:

II  Organisation  der  Abfallentsorgung

Art.  l

l Die  Einwohnergemeinde  Reisiswil  überträgt  die Erfüllung  der  Abfallentsorgung  der  Einwoh-

'nergemeinde  Melchnau.  Sie Schliesst  dafür  einen  Anschlussvertrag  ab.

2 Insbesondere  folgende  Aufgaben  werden  der Einwohnergemeinde  Melchnau  zur  Erfüllung

übertragen:

- Hauskehricht

- Altpapier

- Altglas

- Altmetall

- Altöl

- Sperrgut

- kompostierbare  Abfälle

- weitere,  von  der  Werkkomrnission  Melchnau  bestimmte  Abfölle

3 Die  Einwohnergemeinde  Melchnau  regelt  die Entsorgung  von  Tierkörpern.

Art.  2

Die Abfallentsorgung  erfolgt  durch  die Einwohnergemeinde  Melchnau  nach  Massgabe  des

Abfallreglements  der  Einwohnergemeinde  Melchnau  und  den  entsprechenden  Verordnungen.

Art.  3

l Die  Einwohnergemeinde  Reisiswil  erteilt  der Einwohnergemeinde  Melchnau  die Kompetenz

zur  Gebührenerhebung  im Bereich  Abfallentsorgung,  gemäss  Abfallreglement  und  dazugehö-

rigem  Gebührentarif  der  Einwohnergemeinde  Melchnau.

2 Die  Einwohnergemeinde  Reisiswil  liefert  der Einwohnergemeinde  Melchnau  die dazu  erfor-

derlichen  Daten.  Die  Datenschutzgesetzgebung  bleibt  vorbehalten.

Art.  4

Die Einwohnergemeinde  Reisisivil  ermächtigt  die Gemeinde  Melchnau  zur Erhebung  von

Bussen  gemäss  Abfallreglement.
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Art.  5

l Die  Einwohnergemeinde  Reisiswil  überyvacht  auf  ihrem  Gemeindegebiet  weiterhin  die vor-

schriftsgetnässe  Entsorgung  der  Abfälle.

2 Für  Massnahmen  zur Schaffung  oder  Wiederherstellung  des vorschriftsgemässen  Zustandes

bleibt  die Gemeinde  Reisiswil  innerhalb  ihres  Gemeindegebietes  weiterhin  zuständig.

Dieses  Reglement  ivurde  an  der  Einwohnergemeindeversamm1ung  vom  -' 2o 'a'=:-  :g:'3"j
angenommen.

Namens  der  Einwohnergemeinde  Reisiswil

Die  Sekretärin:

Jakob  Willimann  Märlige  R  ö

Auflagezeugnis:

Die  unterzeichnende  Gemeindeschreiberin  hat dieses  Reglement  vom  "a !i"' P""9 bis
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